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Vorwort 

 
 

Liebe Leser, 

zunächst möchte ich Euch / Ihnen ein ge-

sundes und erfolgreiches Jahr 2019 wün-

schen! 

Man wird wieder gespannt sein, was das 

neue Jahr mit sich bringt, wie es aussieht 

mit beruflichem Erfolg, was in der Familie 

wieder alles „passiert“. 

Auch innerhalb der Wasserwacht, des Ro-

ten Kreuzes sind wir wieder gespannt, was 

wieder auf uns zukommen wird. Dienste, 

wie Rock im Park am ersten Juniwochen-

ende oder Dienste an den Wasserrettungs-

stationen, Absicherung von Veranstaltun-

gen am und im Wasser sind planbar, nicht 

aber Einsätze. Vor allem dafür müssen wir 

uns immer bereithalten, müssen uns ständig 

aus- und fortbilden und dabei viel ehren-

amtliche Zeit investieren. 

Wir möchten an dieser Stelle auch mal 

DANKE sagen, nicht nur unseren Aktiven, 

sondern auch unseren Mitgliedern, die uns 

Jahr für Jahr mit dem Mitgliedsbeitrag un-

terstützen und es uns damit ermöglichen, 

den Ertrinkungstod weiterhin unermüdlich 

zu bekämpfen! 

 

 

Ihr / Euer 

 Lothar Schnelle 

(Stellv. Vorsitzender der Kreis-Wasserwacht) 
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Ansprechpartner 

Postanschrift 

BRK Kreis-Wasserwacht Nürnberg-Stadt 

Sulzbacher Straße 42 

90489 Nürnberg 

Telefon: 0911 / 5301 – 225 (tagsüber) 

 

E-Mail 

info@wasserwacht-nuernberg.de 

 

Homepage 

www.wasserwacht-nuernberg.de 

 

Bürostunden, Sprechzeiten 

Freitags von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

nach Absprache / Anmeldung 

Nunnenbeckstr. 43 / 2. Stock 

90489 Nürnberg 

 

Telefon: 0911 / 5301-244 oder -165 

In dringenden Fällen ist ein Ansprech-

partner der Wasserwacht erreichbar unter: 

Mobil: 0172 / 811 80 26 

 

________________________________________________________________________ 

 

Vorsitzender 

Dominick Meindl  dominick@wasserwacht-nuernberg.de 

Stellvertretender Vorsitzender 
Lothar Schnelle   lothar@wasserwacht-nuernberg.de 

Technische Leiterin 
Johanna Knörl   johanna@wasserwacht-nuernberg.de 

Stellvertretender Technischer Leiter 
Rainer Fiegl  rainer@wasserwacht-nuernberg.de 

Jugendleiterin 
Jessica Curzi   jessica@wasserwacht-nuernberg.de 

Wasserwacht-Arzt 
Vlado Simeunovic  vlado@wasserwacht-nuernberg.de 

Anmeldungen zu Kursen, Anfragen zur Wasserwacht (tagsüber) 
Marco D'Ascillo: 0911 / 5301 – 225 

Kursanfragen per E-Mail 

schwimmkurse@wasserwacht-nuernberg.de 

rettungsschwimmkurse@wasserwacht-nuernberg.de  
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SEITE DER JUGEND – Palm Beach Ausflug Jugend 

Am 10.11.2018 machte unsere Jugendgruppe mit mehre-

ren Wasserwachten des Bezirkes einen Ausflug ins Palm 

Beach. Um 8.30 Uhr trafen wir uns vor dem Eingang am 

Palm Beach, mit insgesamt 16 Kindern und Betreuern wa-

ren wir vor Ort. 

Nach dem Einlass ging es erst mal in extra für die Was-

serwacht reservierte Sammelumkleiden. Im Schwimmbad 

oben angekommen, suchten sich alle einen Platz und stürz-

ten sich anschließend ins warme Nass.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis 14 Uhr konnten wir den Tag nach unseren Wünschen gestalten, denn dann wurde zum 

Gruppenfoto aller Teilnehmer gebeten. Hier 

zumindest ein Bild unseres Teams. 

Alle 376 Teilnehmer verschiedener Wasser-

wachten auf ein Bild zu bekommen war keine 

leichte Aufgabe, aber nach 30 min. war auch das 

Bild geschossen. 

Um 15 Uhr gab es dann im Wellenbecken eine 

kleine Schaumparty, die sich einige gern mit et-

was Abstand angesehen haben. Ab 16 Uhr gab 

es dann noch eine Tanzanimation, bei der sich 

doch auch von uns einige getraut haben mitzumachen. 

Ab 18 Uhr ist dann so langsam der Abschied gekommen, und wir sind nach Hause gefahren.  

Text und Bilder: Jessica Curzi, Jugendleiterin  
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Gewässer in der Stadt – die Pegnitz 

In dieser neuen Rubrik wollen wir die 
Gewässer innerhalb der Stadt vorstellen. 
Wir müssen oft mit einer anderen Sicht-
weise auf Flüsse, Seen, Weiher und 
Tümpel blicken als der erholungssu-
chende Bürger oder diejenigen, die 
achtlos – vielleicht sogar täglich – 
schnell vorbeihetzen und das Wasser 
gar nicht beachten. 

Die Pegnitz – oder auch die „Bengertz“, 
wie wir Nürnberger sagen, durschlängelt die 
Stadt von Ost nach West, auf einer Länge 
von ca. 15 km, mal weniger verbaut, dann 
wieder, innerhalb der Altstadt, in ein enges 
„Korsett“ gezwängt. 

Der Fluss hat seine (Karst-) Quelle in der 
gleichnamigen Stadt Pegnitz, fließt nach Sü-
den über Neuhaus und Velden, schlängelt 
sich durch die Fränkische- und Hersbru-
cker Schweiz, durch Hersbruck und Lauf. 
Nachdem die „Bengertz“ auch Schwaig 
hinter sich gelassen hat, „betritt“ sie unter-
halb der A3 Nürnberger Boden in Laufam-
holz.  

Das Hammerwehr am Fabrikgut Ham-
mer bremst als erstes in Nürnberg die Ge-
schwindkeit. In Ebensse speist sie das 
Langsee Bad, schlängelt sich weiterhin sehr 
natürlich durch die Landschaft 

 

(Pegnitz oberhalb des Oberen Wöhrder See wäh-
rend einer Vermisstensuche 2015) 

Über das Satzingerwehr geht die Pegnitz 
zunächst in den Oberen Wöhrder über, 

kommt an der Eisenbahnbrücke in den ei-
gentlichen Wöhrder See. Der See entstand 
in den 1960er Jahren durch eine künstliche 
Staustufe, um u. a. Hochwasser in der Alt-
stadt zu vermeiden. Dem Wöhrder See 
selbst werden wir in einer Ausgabe vorstel-
len. 

Am Wöhrder Talübergang verlässt die 
Pegnitz den See wieder über ein hohes 
Wehr, fließt an der Wöhrder Wiese vorbei 
und erreicht am Laufertorgraben die Alt-
stadt, teilt sich aber vorher noch in zwei 
Arme auf, zwischen der sich die Insel 
Schütt befindet. Die ab hier eingemauerte 
Pegnitz muss sowohl im nördlichen, als 
auch im südlichen Arm jeweils ein Wehr 
überwinden. 

Wer diesen Bereich von Früher kennt, 
dem wird auffallen, dass es z. B. im südli-
chen Arm Veränderungen im Uferbereich 
gibt. Die Pegnitz ist der Bevölkerung zu-
gänglicher gemacht worden. Das hat auch 
die Wasserwacht mit möglich gemacht, als 
wir im Dezember 2011 eine „Delegation“ 
des Nürnberger Amtes für Stadtentwick-
lung mit unserem Schlauchboot mitnah-
men, um die Altstadt von der Pegnitzseite 
aus zu betrachten, damit die heute bekann-
ten Stellen entstehen konnten, die uns nä-
her an die Pegnitz „heranlassen“. 

 

Vorbei am Heilig Geist Spital fließen die 
beiden Arme kurz vor der Museumsbrücke 
wieder zusammen. An der Museumsbrücke 
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bietet die Pegnitz noch eine Besonderheit, 
die man am besten von der Wasserseite se-
hen kann. Wenn man auf der linken Seite 
durch die Brücke fährt, findet man sich in 
einem Hochwasserstollen wieder, der sich 
unten den Häusern auf der südlichen Seite 
der Pegnitz befindet. Nach ca. 150 m endet 
dieser „Kanal“ auf Höhe der „Liebesinsel“. 

 

(links im Bild: Ausgang Hochwasserstollen) 

 

 

(Tretbootrennen zwischen Liebesinsel und Fleisch-
brücke im Juni 2012) 

Anschließend teilt sich die Insel wieder 
und schließt den Trödelmarkt ein, an deren 
Ostspitze sich die „Liebesinsel“befindet. 

Noch unter dem Kettensteg durch, dann 
ist an der Maxbrücke die Pegnitz bereits 
wieder vereinigt und stürzt sich anschlie-
ßend über das „Nägeleinswehr“, bevor sich 
die Pegnitz am Kettensteg nochmals für 
wenige Meter aufteilt. Hier – am Westtor-
graben – fließt der Fluss wieder aus der Alt-
stadt heraus.  

 

(Blick auf Westtorgraben und Kettensteg) 

Vorbei an der Hallerwiese, kommt der 
Großweidenmühlsteg, dem wieder ein 
Wehr folgt. Hier fallen auch wieder die ho-
hen Mauern weg, es geht sogleich in die 
„Pegnitzauen“. Hier „darf“ oder soll die 
Pegnitz bei Hochwasser über die Ufer tre-
ten, richtet beim Überfluten der Wiesen, die 
im Sommer von Erholungssuchenden be-
völkert werden, kaum Schaden an. In die-
sem Bereich wurde die Pegnitz in den letz-
ten 25 Jahren wieder zurückgebaut – „rena-
turiert“. Es gibt jetzt einige Nebenarme, die 
man auf Karten von 1992 noch nicht sehen 
konnte. Dadurch wird die Fließgeschwin-
digkeit reduziert und dem Fluss Platz zum 
Ausbreiten gegeben. 

Direkt am Lederersteg, unweit des West-
bades wurde zudem ein Wasserschöpfrad 
installiert, um den Fluss „erlebbar“ zu ma-
chen.  

Weiter Richtung Westen fließt die Pegnitz 
durch das „Fuchsloch“ – bei Hochwasser 
kann man (fast) jährlich erleben, dass diese 
Straße, die Muggenhof mit Schniegling ver-
bindet, für kurze Zeit gesperrt ist. 

Direkt unterhalb des Frankenschnellwe-
ges entschwindet die Pegnitz der Stadt 
Nürnberg nach Fürth. 

Innerhalb Fürth ist die Pegnitz nur noch 
ca. 3,5 km lang, weil die Pegnitz beim 
Friedhof Fürth mit der Rednitz zusam-
menfließt und ab hier dann Regnitz heißt. 

 

Text und Bilder: Lothar Schnelle
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Kinderschwimmkurs für Anfänger 
 

 

  

 
Datum 

 

ab Donnerstag, 24.01.2019 (bis 11.04.2019) 
(kein Schwimmkurs in den Ferien) 
 

 
Zeit 

 

jeden Donnerstag von 17:45 Uhr – 18:45 Uhr 
 

10 Einheiten zu je 45 min.  
(plus 2 separate Termine an einem Mittwoch) 
 

 
Ort 

 

Langwasserbad  
 

Breslauer Str. 251   
90471 Nürnberg 
 

 
Zielgruppe / Teilnehmer 

 

Kinder von 5 – 8 Jahre 
 

min. 6 Teilnehmer, max. 12 Teilnehmer 
 

 
Teilnahmegebühren 

 

Die Kosten betragen 100 € 
inklusive Urkunde und Abzeichen,  

bei erzielter Schwimmfähigkeit 

 

 
Veranstalter 

 

BRK - Kreis Wasserwacht Nürnberg-Stadt 

Sulzbacher Str. 42 

90489 Nürnberg 

 

 
Ansprechpartnerin 

 

Frau Jessica Curzi 

 

 
Anmeldung 

 

Tagsüber telefonisch bei Herrn D’Ascillo: 
0911 / 5301 – 225 
 
Oder per Email an: 
schwimmkurse@wasserwacht-nuernberg.de 

 
Anmeldeschluss 

 

bis spätestens 18.01.2019 
 



der retter  1 / 2019 9 

§ 323c StGB 

 

Im Schatten einiger umstrittener Ge-
setzesänderungen, die unter der Be-
zeichnung "Gesetz zur Änderung des 
Strafgesetzbuches - Stärkung des Schut-
zes von Vollstreckungsbeamten und 
Rettungskräften" zusammengefasst 
wurden, wurde auch §323c des Strafge-
setzbuchs erweitert. Während der drei 
Lesungen des Bundestags zu dem 
Thema wurde kontrovers diskutiert, ob 
diese neuen Straftatbestände notwendig 
sind oder ob andere Straftatbestände sie 
nicht bereits abdecken. Die Hauptkritik 
bezog sich dabei vor allem auf die ge-
planten Strafverschärfungen bei Über-
griffen auf Polizeibeamte und Ret-
tungskräfte sowie einige "neue" Straf-
tatbestände, die in den Augen einiger 
Redner bereits durch bestehende Straf-
tatbestände abgedeckt seien. 

Dadurch rückte die Änderung des Para-
graphen zur unterlassenen Hilfeleistung 
stark in den Hintergrund und fand offenbar 
erst in der zweiten Lesung überhaupt Er-
wähnung. 

Dabei führte eben diese Änderung im 
Nachgang zu einem breiten Medienecho, 
auch wenn der Zusammenhang dazu für die 
breite Bevölkerung nicht direkt erkennbar 
war. Doch was steckt eigentlich dahinter? 

Die ursprüngliche Fassung des §323c 
stellt die unterlassene Hilfeleistung unter 
Strafe. Laienhaft zusammengefasst: wer 
helfen kann, es aber nicht tut, kann dafür 
bestraft werden. 

Die Erweiterung dieses Paragraphen soll 
nun auch diejenigen bestrafbar machen, die 
zwar nicht helfen (können), Helfer aber bei 
Hilfeleistungen behindern. 

Niedersachsens Minister für Inneres und 
Sport, Boris Pistorius sagte dazu in der Ple-
narsitzung des Bundesrats am 12. Mai 2017 

beispielsweise: "Eine Bestrafung von Gaf-
fern war aber auf Grund der bestehenden 
Gesetzeslücken nur schwer und nicht in al-
len Fällen möglich." (Quelle:  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/brp/957.pdf#P.226 ) 

Abgeleitet werden soll aus dem Paragra-
phen, so man die Protokolle der Plenarsit-
zungen richtig deutet, das Behindern von 
Hilfeleistenden, zum Beispiel durch Gaf-
fen, durch Nichtbildung der Rettungsgasse 
und so weiter. Speziell die Rettungsgasse 
wurde medial großflächig aufgegriffen und 
führte in Folge - so die allgemeine Wahr-
nehmung - zu einer verbesserten Situation 
auf den Autobahnen. Teilweise scheinen 
auch Verurteilungen wegen Missbrauchs 
der Rettungsgasse durch Zivilfahrzeuge da-
raus abgeleitet worden zu sein. (Beispiel: 
http://www.nordbayern.de/region/nuern-
berg/rettungsgasse-missbraucht-geldstrafe-
fur-lkw-fahrer-1.7690105) 

Doch auch den Gaffern soll es damit an 
den juristischen Kragen gehen. Wenn ein 
Gaffer eine Hilfeleistung schon durch Un-
terlassen (nicht zur Seite gehen, wenn er im 
Weg steht) behindert, macht er sich seit 
dem 30.05.2017 strafbar, dem Tag also, an 
dem das Gesetz vor inzwischen etwas mehr 
als eineinhalb Jahren in Kraft trat. 

Bemerkenswert dabei war aber die Allein-
stellung dieses Zusatzes gegenüber den an-
deren in dieser Gesetzesinitiative enthalte-
nen Änderungsanträge: behindert werden 
kann nämlich nicht nur ein (als solcher er-
kennbarer) Rettungsdienstmitarbeiter, Poli-
zist oder Feuerwehrmann, sondern jeder, 
der Hilfe leisten will. Er zielt bewusst nicht 
darauf ab, dass staatliche Organe behindert 
werden - worauf häufig in den Plenarsitzun-
gen hingewiesen wurde - sondern beliebige 
Personen, die anderen helfen wollen. 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/brp/957.pdf#P.226
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/rettungsgasse-missbraucht-geldstrafe-fur-lkw-fahrer-1.7690105
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/rettungsgasse-missbraucht-geldstrafe-fur-lkw-fahrer-1.7690105
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/rettungsgasse-missbraucht-geldstrafe-fur-lkw-fahrer-1.7690105


10 der retter  1 / 2019 

Erstaunlich ist auch die Weite der Straf-
barkeit. Es reicht dem Willen des Gesetzge-
bers nämlich aus, dass Helfer behindert 
werden. Eine Schädigung des Patienten 
muss nicht eingetreten sein oder gar nach-
gewiesen werden. 

Doch hatte die Erweiterung des Paragra-
phen Auswirkungen auf die Rechtspre-
chung, gab es Verurteilungen oder führte er 
zu einer Verhaltensänderung bei den Be-
troffenen? 

Das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz teilte im Rahmen 
der Recherche mit, dass das statistische 
Bundesamt frühestens im Herbst 2019 

Daten zu Verurteilungen im Rahmen der 
Erweiterung dieses Paragraphen zur Verfü-
gung stellen kann. 

Eine Verhaltensänderung ist schwer zu 
belegen. Und natürlich kann man ohne Ver-
gleichszahlen schwer eine fundierte Aus-
sage treffen. Doch die Menge der Medien-
berichte über das mehr und mehr vorbildli-
che Verhalten beim Bilden von Rettungs-
gassen scheint, zumindest bei diesem As-
pekt des Gesetzes, positive Veränderungen 
bewirkt zu haben. 

 

Text: Emanuel Warga 

 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung 

 

Hiermit ergeht herzliche Einladung an alle passiven und aktiven Mitglieder zur Mitglieder-
versammlung der Kreis-Wasserwacht / Ortsgruppe Nürnberg-Stadt am 

 

16. März 2019 um 14.00 Uhr 

im Rotkreuz-Saal / Nunnenbeckstr. 45 

 

Hierbei sind folgende Tagesordnungspunkte vorgesehen: 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2. Tätigkeitsgebiete 
3. Finanzen 
4. Aktuelle Themen 
5. Fragen 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

 

Dominick Meindl  
(Vorsitzender der Kreis-Wasserwacht Nürnberg-Stadt)  
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Termine und Veranstaltungen 
Januar 2019 

12./13.01.2019 Grundlagen der Ausbildung Wasserwacht (Kulmbach) 

26./27.01.2019 Einsatznachsorge Wasserrettung (BV OMF Nürnberg) 

26.01.2019 50. Donauschwimmen / Neuburg 

 

Februar 2019 

02.02.2019 Theoretische Fortbildung für Lehrschein-Inhaber, -Anwärter und 
Kreisbeauftragte Tauchen/Signalmann 

02./03.02.2019 Grundlagen der Ausbildung Wasserwacht (BV OMF Nürnberg) 

13. + 24.02.2019 Start zur Ausbildung zum Lehrschein Rettungsschwimmen mit 
AED-Instruktor (Fürth oder Erlangen) 

24.02.2019 Fortbildung (Fresh-Up) Multiplikatoren FiE I und II (BV Nbg) 

 

März 2019 

02./03.03.2019 Multiplikatoren Schulung FiE I und II (BV OMF Nürnberg) 

02./03.03.2019 Fortbildung SEG Führer (FST+TRM) (BFS Nürnberg) 

10. + 23.03.2019 Start zur Ausbildung zum Lehrschein Schwimmen (Ebermannstadt) 

16.03.2018 Mitgliederversammlung der K-WW / OG Nürnberg-Stadt 

16./17.03.2019 Ausbildung zum Instruktor AED Wasserrettung (Fürth / Erlangen) 

17.03.2019 Fortbildung (Rezertifikation) - AED Instruktor Wasserrettung 
(Fürth oder Erlangen) 

23.03.2019 WORKSHOP: Planung, Vorbereiten, Durchführen und Nach- 
bearbeiten von Übungen (BFS Nürnberg) 

23.03.2019 Theoretische Fortbildung für Lehrschein-Inhaber, -Anwärter und 
Kreisbeauftragte Motorbootführen (WRZ Bamberg) 

23./24.03.2019 Fortbildung EL WR (FST+TRM) (BFS Nürnberg) 

30./31.03.2019 Bezirkswettbewerb Rettungsschwimmen / Jugendliche (Kulmbach) 

Interessenten für Aus- und Fortbildungen, sowie für Veranstaltungen können sich gerne bei 
der Technischen Leitung melden (Email: tl@wasserwacht-nuernberg.de), sofern sie nicht 
ohnehin direkt eingeladen werden. 

 

Schließung BePo-Bad während der Ferien: 
Während der Ferien ist das Bad der  Bereitschaftspolizei geschlossen, es findet am 2. Januar 
und am 6. März 2019 KEIN Training statt!!  
 

mailto:tl@wasserwacht-nuernberg.de


12 der retter  1 / 2019 

Programm der Jugendgruppe 

 

Gruppenstunden 
 
Termine: 
 
19.01.2019 
 
Eislaufen in der Arena 
 
 
 
16.02.2019 
 
Schnorchelabzeichen Theorie Teil 1 
(Wachstation Kleiner Dutzendteich) 
 
 
 
16.03.2019 
 
Schnorchelabzeichen Theorie Teil 2 
(Wachstation Kleiner Dutzendteich) 
 
 
Die Gruppenstunden finden 
samstags alle 4 Wochen 
von 16 Uhr bis 19 Uhr statt. 
 
Mögliche Orte 
Gruppenraum der Wasserwacht 
Nunnenbeckstraße 43 / 2. Stock 
 
oder 
 
Wasserrettungsstation 
Kleiner Dutzendteich 
Alfred-Hensel-Weg 98 
(Telefon: 0911 / 49 76 00) 
 
Der jeweilige Treffpunkt wird vorher im 
Training bekannt gegeben. Ansonsten kann 
bei der Jugendleitung nachgefragt werden. 

Training 
 
Das Training der Jugendgruppe findet 
mittwochs im Hallenbad der Bereitschafts-
polizei von 18:30 Uhr bis 19:45 Uhr statt. 
(Kornburger Str. 60) 
 
 
Treffpunkt 
Mittwoch 18:00 Uhr an der Wache, Eltern 
müssen zum Großparkplatz fahren, um die 
Kinder und Jugendlichen aussteigen zu las-
sen. 
Kinder und Jugendliche gehen gemeinsam 
im Gelände zum Bad und wieder zurück. 
 
 
 
Ansprechpartner der Jugendgruppe 
 
Jugendleiterin: 
Jessica Curzi 
jessica@wasserwacht-nuernberg.de 

 
 
Gruppenleiter : 
Wolfgang Rudolf 

 
Allgemeine Anfragen an die Jugendleitung:  
0172 – 58 70 712 
jl@wasserwacht-nuernberg.de




